
 

 

 

 

 

 

 

 

Vollmacht 
 

 

 

 

 

Den Rechtsanwälten 
 

Dr. Brunner & Partner  

 
wird in der Angelegenheit 
 

 
 
 
wegen:  
 
Vollmacht zu meiner/ unserer außergerichtlichen Vertretung erteilt. Die Vollmacht erstreckt 
sich insb. auf die 
 

1. Erledigung der Angelegenheit durch Vergleich. 

2. Empfangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden. 

3. Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte und Willenserklärungen (z.B. 
Kündigungen). 

4. Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren 
Versicherer. 

5. Ermächtigung zur Stellung von Strafanträgen sowie zu deren Rücknahme und zur 
Vertretung des Nebenklägers sowie zur Akteneinsicht. 

6. Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen. 

7. Erteilung von Untervollmacht 
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Hinweis nach § 49 b V. BRAO: 

 

 

Die Abrechnung des Mandates erfolgt nach Gegenstandswert. 
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